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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.03.1995

Rechtssatz

Auch das Zuverfügungstellen einer Wohnmöglichkeit bzw von Verp egung kann als Entgelt betrachtet werden, doch

scheint diese Annahme nur dann zutre end, wenn die Wohnmöglichkeit nicht aus anderen Gründen überlassen

wurde, wie im vorliegenden Fall im Rahmen einer familiären Unterstützung des, infolge der kriegerischen Ereignisse in

Jugoslawien nach Wien ge üchteten Bruders der Ehegattin, und nicht besondere Gründe hinzutreten, die dennoch die

Annahme eines Entgeltes rechtfertigen würden.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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